
§ 619 HGB

Eine Klage eines Schiffsgläubigers auf Duldung der Zwangsvollstreckung in ein Schiff sowie ein Urteil oder
ein Beschluss in einem Verfahren über einen Arrest in ein Schiff können dem Kapitän dieses Schiffes oder,
soweit ein Binnenschiff betroffen ist, dem Schiffer zugestellt werden.
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